
N i e d e r s c h r i f t  

über die 31. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 18.03.2002 im Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses 

Unter Vorsitz von Bürgermeister Heinrich Stommel nehmen folgende Stadtverordnete (StV) an der Sitzung 
teil: 

Schmitz, Peter, 1. stellv. Ausschussvorsitzender  15:00 - 17:45 Uhr 
Gunia, Wolfgang, 2. stellv. Ausschussvorsitzender  15:00 – 16.00 Uhr  
        und 17:30 – 18:50 Uhr 
Anhalt, Wolfgang, StV  
Birx, Michael, StV  abwesend 
Bochem, Hans-Peter, StV  
Capellmann, Peter, StV  
Doose, Friederike, StV  
Esser-Faber, Margarete, StV  
Frey, Heinz, StV  
Kieven, Hubert, StV  
Köhne, Franz-Josef, StV  
Lambertin, Servatius, StV  
Meyer, Hans, StV  
Müller, Heinz, StV  
Neuenhoff, Claus Hinrich, StV  
Pott, Hildegard, StV  
Riesen, Karl-Heinz, StV  abwesend 
Schumacher, Dr. Helmut, StV  
Kolonko-Hinssen, Eva-Maria, StV mit beratender Stimme  
Lohn, Helmut, Vertreter für StV Michael Birx 
Steufmehl, Helmut, Vertreter für StV Karl-Heinz Riesen 

Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil: 

Schulz, Martin Beigeordneter 
Krause, Joachim Dezernent 
Haffner, Kerstin Rechtamtsleiterin 
Marx, Gert Amtsleiter Schulverwaltungs- und Sportamt, zu TOP 3 
Heuter, Leo Amtsleiter Hochbauamt, zu TOP 3 
Dr. Esser, Dorothee Amtsleiterin Kultur- und Verkehrsamt, zu TOP 7 
Rutte-Merkel, Frank Wirtschaftsförderer, zu TOP 7 
Kohnen, Karl-Josef Sachbearbeiter Kämmerei, zu TOP 11 
Zilgens, Stefan Sachbearbeiter Kämmerei, zu TOP 11 
Muckel, Frank Schriftführer  

Als Gast ist anwesend: 
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Vosen, Josef Koordinator für Städteprojektpartnerschaften der Bundesrepublik 
Deutschland mit Serbien-Montenegro, 
zu TOP 7 

Bürgermeister Stommel eröffnet gegen 15:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass 
die Einladung zu dieser Sitzung fristgerecht zugegangen und der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig 
ist. 

Die Tagesordnung stellt sich wie folgt dar: 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

1.1. Großbauvorhaben „Galeria Juliacum“ 

2. Anfragen 

3. Standort und Erweiterung Gymnasium 

4. Umwandlung der Schirmerschule in eine Verbundschule sowie Erweiterung des Schulgebäudes 

5. Änderung der Musikschulordnung 

6. Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft bzw. Weiterentwicklung der Brückenkopf-Park 
Jülich GmbH 
hier: Vorschlag zur Verfahrensweise 

7. Städteprojektpartnerschaft zwischen der Stadt Lazarevac, Serbien, und der Stadt Jülich 

8. Grundstücksverkäufe 

9. Abwasserbeseitigungskonzept Jülich - Fortschreibung 2001 - 2012 

10. Hochwasserschutz in Altenburg 
hier: Anregung/Beschwerde Nr. 4/2002 

11. Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2002 

B. Nichtöffentlicher Teil 

A. Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

1.1. Großbauvorhaben „Galeria Juliacum“ 
(Vorlagen-Nr.: 141/2002) 

Am 12.03.2002 wurde kurz nach 9 Uhr seitens einer Sondereinheit des Hauptzollamtes Aachen 
zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung die Großbaustelle „Galeria Juliacum“ umstellt und die 
dort tätigen Mitarbeiter überprüft. Nach Aussagen des Einsatzleiters handelte es sich um eine 
Routineuntersuchung ohne vorherige Verdachtsmomente. Nach dem Stand der örtlichen 
Ermittlungen wurden gegen 2 von der Firma Holzmann beauftragte Subunternehmungen aus 
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Portugal und der Türkei wegen des Verdachts des Unterschreitens des Mindestlohnes und des 
Verdachts auf Beschäftigung von nicht bei der Sozialversicherung gemeldeter Mitarbeiter 
Ermittlungsverfahren eingeleitet, jedoch nicht gegen die Firma Holzmann. Nach Durchführung 
der Personenfeststellungen konnten die Arbeiten auf der Baustelle fortgeführt werden.  

2. Anfragen 

Bürgermeister Stommel erklärt, dass Anfragen für den öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses nicht vorliegen. 

3. Standort und Erweiterung Gymnasium 
(Vorlagen-Nr.: 113/2002) 

Stadtverordneter Gunia stellt den als Anlage 1 zu dieser Niederschrift beigefügten Antrag der 
CDU-Stadtratsfraktion und der F.D.P.-Stadtratsfraktion. Er begründet den Prüfauftrag an die 
Verwaltung damit, dass untersucht werden müsse, ob es nicht doch andere Varianten gebe, um 
sich die Gebäude nicht für eventuelle zukünftige weitere Erweiterungen zu verbauen. 

Stadtverordneter Köhne bemerkt, dass seitens der SPD-Stadtratsfraktion die Kosten für die 
Sanierung der Sonderschule und der Stadthalle bezweifelt werden. In den letzten Jahren sei man 
bei Schulbausanierungen auch immer zu höheren Kosten gekommen. Seitens der SPD-
Stadtratsfraktion sei aus diesem Grunde eine Liste mit Positionen erstellt worden, die die 
Verwaltung bisher außer Betracht gelassen hat (s. Anlage 2 zu dieser Niederschrift). Er stellt für 
die SPD-Stadtratsfraktion den Antrag, dass diese Liste in die Prüfung mit einbezogen wird.  

Bürgermeister Stommel stellt fest, dass der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion und der F.D.P.-
Stadtratsfraktion und der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion in die weiteren Überlegungen 
einfließen sollen.  

Seitens des Haupt- und Finanzausschusses wird in der Angelegenheit kein Empfehlungs-
beschluss ausgesprochen. Es herrscht Einvernehmen darüber, die Angelegenheit in der nächsten 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.04.2002 zu beraten. 

4. Umwandlung der Schirmerschule in eine Verbundschule sowie Erweiterung des Schulgebäudes 
(Vorlagen-Nr.: 108/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei 1 Enthaltung 

1. Einer Übernahme der Trägerschaft der Schirmerschule und aller Sonderschulen im 
Kreisgebiet durch den Kreis Düren wird nicht zugestimmt. Sollte der Kreis die Trägerschaft 
einer anderen Sonderschule übernehmen, beantragen die Stadt Jülich und die 
Nachbarkommunen eine differenzierte Kreisumlage. 

2. Die Schirmerschule wird ab dem 01.08.2003 im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 5 SchVG von 
einer Sonderschule für Lernbehinderte  in eine Verbundschule für lernbehinderte, 
sprachbehinderte und erziehungsschwierige Schüler  gem. § 8 Abs. 1 SchVG umgewandelt.  

Dies steht unter dem Vorbehalt einer Kostenbeteiligung des Kreises und der Zustimmung 
der Nachbarkommunen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Kreis dahingehend zu verhandeln, dass dieser die 
für eine Verbundschule entstehenden Mehrkosten trägt. 
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5. Änderung der Musikschulordnung 
(Vorlagen-Nr.: 53/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die Schulordnung der Musikschule wird wie folgt geändert: 

- Punkt 10.1 (Schulgeld)  gem. Anlage 3 zu dieser Niederschrift 

- Punkt 12. (Instrumentenmiete) gem. Anlage 4 zu dieser Niederschrift 

6. Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft bzw. Weiterentwicklung der Brückenkopf-Park 
Jülich GmbH 
hier: Vorschlag zur Verfahrensweise 
(Vorlagen-Nr.: 126/2002) 

Stadtverordneter Köhne stellt für die SPD-Stadtratsfraktion den Antrag, dass die Kosten und 
der Zeitaufwand für das Verfahren von Anfang an festgehalten werden, damit am Ende die 
finanziellen Auswirkungen des Antrags dargestellt werden können. 

Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion wird mit 7 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 1 
Stimmenthaltung abgelehnt. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, bei 3 Stimmenthaltungen 

Der Bericht wird zustimmend wie folgt zur Kenntnis genommen: 

0. Einführung 

Mit Ratsbeschluss vom 14.02.2002 wurde die Verwaltung mit der Prüfung / Vorbereitung 
der Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft sowie der Weiterentwicklung der 
Brückenkopf-Park Jülich GmbH beauftragt. Dem Leitantrag / Ratsbeschluss folgend muss 
die Prüfung getrennt nach zwei Bereichen erfolgen für 

A. die neu zu gründende Stadtentwicklungsgesellschaft und  
B. die Weiterentwicklung der Brückenkopf-Park GmbH 

Im folgenden wird die Verfahrensweise beschrieben, die für beide Bereiche zugrunde 
gelegt werden soll. 

Im ersten Schritt soll jeder für eine Ausgliederung aus der Verwaltung in Frage 
kommenden Aufgabenbereich einzeln anhand verschiedener Themenbereiche (s.u.) auf die 
Vor- und/oder Nachteile geprüft werden, die sich inhaltlich (im Sinne von 
Qualitätssteigerung oder Qualitätsverlust) und/oder wirtschaftlich (im Sinne von 
Kosteneinsparung / Gewinnerzielung oder Verteuerung) aus einer entsprechenden 
Aufgabenverlagerung ergeben.  

Darüber hinaus sollen mögliche zusätzliche Aufgaben bzw. Geschäftsbereiche identifiziert 
werden, die beide Gesellschaften im Sinne einer Einnahmenverbesserung für sich 
erschließen können. Die Vorschriften des § 107 der Gemeindeordnung (Zulässigkeit 
wirtschaftlicher Betätigung) sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. 

Am Ende dieses Prüfungsschrittes sollen als Zwischenergebnis die Aufgaben der 
geplanten Stadtentwicklungsgesellschaft bzw. die an die Brückenkopfpark Jülich GmbH 
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zu übertragenden Aufgaben definiert werden; das so umrissene Grundgerüst für die neue 
Stadtentwicklungsgesellschaft bzw. für die Aufgabenerweiterung der Brückenkopf-Park 
Jülich GmbH soll durch den Rat / bzw. den Haupt- und Finanzausschuss beschlossen 
werden. 

Im zweiten Schritt soll die Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung vorbereitet werden; 
d.h., es soll die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft bzw. die Erweiterung der 
Brückenkopf-Park GmbH vorbereitet werden.  

Dazu sollen in diesem Schritt das Unternehmensprofil konkretisiert und die 
organisatorischen Auswirkungen (auf das Personal, auf die räumliche Unterbringung etc.) 
und die finanztechnischen Auswirkungen (Finanzplanung für die Gesellschaften, 
haushaltstechnische Abwicklung der Umorganisation) in die Überlegungen einbezogen 
werden. Als Grundlage für die Ausgliederung der definierten Aufgabenbereiche ist gem. 
Umwandlungsgesetz ein Spaltungsplan zu erarbeiten, der auch die notwendigen Verträge 
(Gesellschaftsvertrag, Personalüberleitungsvertrag etc.) umfasst. 

Die Koordinierung des gesamten Verfahrens soll einer kleinen, verwaltungsinternen 
Projektgruppe übertragen werden. Die Projektgruppe soll laufend an den 
Verwaltungsvorstand berichten. Ihr sollen federführend angehören: 

- Bürgermeisterbüro (Sprecher) 
- I-TOP 
- Rechtsamt 
- Kultur- und Verkehrsamt  (nur für den Teil II “Weiterentwicklung der 

Brückenkopf-Park GmbH) 

Das Kultur- und Verkehrsamt sollte wegen des für diesen Bereich bestehenden höheren 
Zeitdrucks und wegen der engen Kontakte zu den betroffenen externen Einrichtungen 
(Jülich Information und Brückenkopf-Park GmbH) in die Projektgruppe eingebunden 
werden. 

Für die Prüfung durch die Verwaltung wird ein mehrstufiges Verfahren vorgeschlagen, das 
im Folgenden mit den einzelnen Schritten beschrieben wird 

 

1. Prüfung: Welche Aufgaben sollen auf eine Stadtentwicklungs-
gesellschaft bzw. die Brückenkopf-Park Jülich GmbH 
übertragen werden? 

1.1 Inhalte der Prüfung 

Inhaltlich sind im ersten Schritt folgende Themenfelder für die Prüfung zu bearbeiten: 
 

 Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung 

Welche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung werden 
angenommen (z.B. Verbesserung durch effizientere Aufgabenerledigung oder 
Verschlechterung z.B. durch Versteuerung möglicher Gewinne oder durch 
Mehrwertsteuer auf Personalkosten - die angenommen Auswirkungen sind jeweils 
zu erläutern) 
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 Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

Welche Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt bei Auslagerung 
des jeweiligen Aufgabenbereiches (z.B. Verwaltungshaushalt wird von 
Finanzierungskosten in Höhe von ca. ...   entlastet, Einnahmen für den städtischen 
Haushalt entfallen in Höhe von ca. ... , ) 

 
Steuerliche Beurteilung einer Ausgliederung ggf. in Abhängigkeit von der 
gewählten Rechtsform  

Wie wirkt sich die Auslagerung des einzelnen Aufgabenbereiches im Hinblick auf 
steuerliche Effekte (Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer, Körperschaftssteuer etc.) 
aus? Ggf. sind für unterschiedliche Rechtsformen (Eigenbetrieb, Anstalt öffentlichen 
Rechts, GmbH) die unterschiedlichen Auswirkungen zu erläutern. 

 
Einnahmeerwartungen und Erschließung neuer Geschäftsfelder 

Welche Einnahmeerwartungen, insbesondere welche zusätzlichen 
Einnahmeerwartungen werden mit der Auslagerung der jeweiligen Aufgabe 
verbunden. In Frage kommt die Erschließung neuer Geschäftsfelder (unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des § 107 GO NW z.B. durch die 
Leistungserbringung für Dritte. 

 
Einstellung der betroffenen Mitarbeiter zu einer möglichen Auslagerung 

Bereits im ersten Analyseschritt sollte die Einstellung der in den jeweiligen 
Fachämtern / Einrichtungen betroffenen Mitarbeiter abgefragt und in die Beurteilung 
mit einbezogen werden, ohne bereits zu diesem Zeitpunkt detailliert die 
personalrechtlichen und organisatorischen Auswirkungen behandeln zu wollen. 

nur für die Erweiterung der Brückenkopf-Park GmbH: 
 

Position der betroffenen externen Einrichtungen (Brückenkopf-Park 
GmbH, Jülich Information e.V.) zur geplanten Reorganisation 

Mit den genannten Einrichtungen sind aus deren Sicht die Vorteile und mögliche 
Nachteile der vorgeschlagenen Reorganisation zu erörtern. 

1.2 Methodik des Prüfungsverfahrens  

Der erste Schritt des Verfahrens wird durch die Projektgruppe durchgeführt. Methodisch 
soll die Prüfung folgende Arbeitsschritte umfassen: 

Zunächst führt die Projektgruppe Gespräche mit den betroffen Fachämtern und 
Einrichtungen (einzeln oder in Gruppen); die Ergebnisse werden jeweils schriftlich 
festgehalten  

Ergänzt werden die Ergebnisse aus den Gesprächen mit den Fachämtern / Einrichtungen 
um vorhandene Informationen z.B. aus vorhandenen Unterlagen (Gutachten, Fachliteratur 
etc.) zu steuerlichen Auswirkungen.  

Drittens sollen Erfahrungsberichte anderer Kommunen mit ähnlichen Projekten abgefragt 
werden (z.B. Wegberg, Eschweiler, Würselen für den Teil Stadtentwicklungsgesellschaft 
bzw. Rheda-Wiedenbrück ... für den Teil Kultur- und Freizeitmarketing).  
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Schließlich sollen zu offen gebliebenen Einzelfragen (z.B. steuerliche oder rechtliche) 
externe Berater/Gutachter hinzugezogen werden, soweit dies in diesem Stadium der 
Überlegungen notwendig ist. 

Gesprächsergebnisse, Ergebnisse der Literaturrecherche, Erfahrungsberichte aus anderen 
Kommunen und gutachterliche Stellungnahmen zu Einzelfragen werden durch die 
Projektgruppe bewertet und in einem Entwurf für einen Zwischenbericht 
zusammengefasst. Dieser Entwurf wird allen betroffenen Fachämtern und Einrichtungen 
zur Stellungnahme zugeleitet. Die Stellungnahmen werden durch die Projektgruppe 
gewürdigt und dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung vorgelegt. Auf der Grundlage 
der Entscheidung des Verwaltungsvorstandes über die Stellungnahmen wird der 
Zwischenbericht fertiggestellt. Der Zwischenbericht soll dem Haupt- und Finanzausschuss 
zur Entscheidung und damit zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise vorgelegt 
werden. 

Die einzelnen Arbeitsschritte sind in ihrer Abfolge im Zeitplan in Anlage 5 dieser 
Niederschrift zusammenfassend dargestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass dieser Zeitplan angesichts der beginnenden Haushaltsberatungen und angesichts der 
laufenden  
Arbeitsbelastung der Fachämter mit sehr optimistischen Annahmen erstellt wurde. Je nach 
Projektfortschritt wird der Zeitplan ggf. anzupassen sein. 

2. Umsetzung: Vorbereitung der Gesellschaftsgründung bzw. der 
Erweiterung der Brückenkopf-Park Jülich GmbH 

2.1 Inhaltliche Vorbereitung 

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses bzw. des Beschlusses des Haupt- und 
Finanzausschusses über die Aufgabenfestlegung der neuen Gesellschaft bzw. des 
zukünftigen Aufgabenumfangs der Brückenkopf-Park Jülich GmbH soll in der zweiten 
Phase die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft bzw. die Erweiterung der 
Brückenkopf-Park GmbH vorbereitet werden. 

Hierzu sind, wieder jeweils getrennt für beide in Rede stehenden Gesellschaften (s.o.), 
folgende Schritte abzuarbeiten: 

 
Unternehmensprofil konkretisieren 

Auf der Grundlage des Grundsatzbeschlusses über zukünftigen Aufgaben der neuen 
Gesellschaften  sind das jeweilige Unternehmensprofil und die jeweiligen 
Unternehmensziele zu konkretisieren. Dies umfasst: 

- Festlegung der Geschäftsfelder der Gesellschaft, 
- Formulierung der mittel- bis langfristigen Ziele der Gesellschaft,  
- Wahl der Rechtsform der Gesellschaft (für die Stadtentwicklungsgesellschaft),  
- Beteiligung Dritter an der Gesellschaft?,  
- Definition des Marktes bzw. des Kundenkreises für die anzubietenden 

Leistungen,  
- Definition der anzubietenden Dienstleistungen / Produkte 
- Grobschätzung der zu erwartenden Umsätze und Gewinne der Gesellschaft 
- Raumkonzept für die  Gesellschaft bzw. für die (“Rest”)-Verwaltung 
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etc.  

Der Geschäftsführer der Brückenkopf-Park GmbH, Herr Dr. Nieveler, und der 
Vorsitzende von Jülich Information e.V., Herr Hommel, haben gemeinsam den 
Vorschlag unterbreitet, zur Findung der Struktur für die weiterentwickelte 
Brückenkopf-Park bzw. für den Bereich Kultur- und Freizeitmarketing für die 
Stadt Jülich einen Workshop mit Vertretern aller betroffenen Institutionen 
durchzuführen. Nach Auffassung der Verwaltung könnte ein solcher Workshop in 
der Phase der Konkretisierung des Unternehmensprofils durchgeführt werden. 

 
Personalkonzept erstellen 

Auf der Grundlage des o.g. Unternehmensprofils ist der zukünftige Personalbedarf 
der Gesellschaft zu bemessen. Sollten Aufgaben einzelner Ämter nicht vollständig 
auf die Gesellschaft übertragen werden, ist auch für das verbleibende Amt der 
zukünftige Personalbedarf zu bemessen. Auf der Grundlage des Personalbedarfs ist 
ein detailliertes Personalkonzept zu entwickeln (welcher Mitarbeiter übernimmt 
welche Aufgabe? welche Mitarbeiter wechseln in die Gesellschaft, welche 
Mitarbeiter bleiben mit welchen Aufgaben in der Verwaltung? etc.). 

Für die Stadtentwicklungsgesellschaft ist vom Personalstamm der betroffenen 
Ämter auszugehen; für den Bereich der Brückenkopf-Park GmbH ist neben dem 
Personal in den betroffenen Ämtern der Verwaltung auch das Personal der 
betroffenen externen Einrichtungen (Jülich Information und Brückenkopf-Park 
GmbH) in die Betrachtung einzubeziehen. 

Aufbauend auf dem Personalentwicklungskonzept ist ein 
Personalüberleitungsvertrag auszuarbeiten. Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
frühzeitig in die Entwicklung des Personalkonzeptes einzubeziehen 

Das Personalentwicklungskonzept ist mit der Gleichstellungsbeauftragten und dem 
Personalrat förmlich abzustimmen. 

 
Finanzkonzept der Gesellschaft erstellen 

Aufbauend auf dem Unternehmensprofil und dem Personalkonzept ist zunächst die 
Investitionsplanung zu erstellen. Hierzu gehört die Ermittlung des kurzfristigen 
Kapitalbedarfs (für die Tätigung erster Umsätze) und insbesondere die Ermittlung 
bzw. die Festlegung der von der Stadt auf die Gesellschaft zu übertragenden 
Vermögensgegenstände (bebaute und unbebaute Grundstücke etc., hier ist ggf. ein 
Spaltungsplan zu erarbeiten). 

An die Investitionsplanung schließt sich eine Plan- Gewinn- und Verlustrechnung an, 
aus der sich wiederum die Liquiditätsplanung und der Finanzbedarf der Gesellschaft 
ergeben werden. 

 
Spaltungsplan und Verträge ausarbeiten 

Auf der Grundlage des Unternehmenskonzeptes und den hierausresultierenden 
Maßnahmen sind die entsprechend den rechtlichen Vorgaben notwendigen 
Grundlagen zu erarbeiten. Hierzu werden gehören: 
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- Spaltungsplan (gem. Umwandlungsgesetz) 
- Gesellschaftsvertrag 
- Personalüberleitungsvertrag   

etc. 
 

Ratsbeschluss herbeiführen 

Die o.g. Unterlagen sind dem Rat vorzulegen, der über die Gründung der 
Stadtentwicklungs GmbH bzw. über die Erweiterung der Brückenkopf-Park 
GmbH entscheidet. 

Die einzelnen Schritte zur Vorbereitung der Entscheidung über die Gründung sind im 
Zeitplan in Anlage 5 zu dieser Niederschrift dargestellt. 

2.2 Methodische Vorgehensweise  

Die Koordinierung des geschilderten zweiten Schrittes zur Vorbereitung der 
Gesellschaftsgründung bzw. zur Gesellschaftserweiterung soll durch die verwaltungsinterne 
Projektgruppe (s.o.) erfolgen. 

Wegen der zu erwartenden Vielzahl komplexer Sachfragen wird vorgeschlagen, diesen 
Verfahrensschritt zur Vorbereitung der Gründung / Erweiterung  analog dem Verfahren 
zur Umwandlung des Eigenbetriebs Stadtwerke in eine GmbH durch ein externes 
Beratungsunternehmen begleiten zu lassen. 

7. Städteprojektpartnerschaft zwischen der Stadt Lazarevac, Serbien, und der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 127/2002) 

Bürgermeister Stommel begrüßt zu diesem Beratungspunkt Herrn Vosen, der als Koordinator 
für Städteprojektpartnerschaften der Bundesrepublik Deutschland mit Serbien-Montenegro 
vorträgt. 

 Herr Vosen erläutert die von ihm an die Stadt Jülich herangetragene Städteprojektpartnerschaft 
zwischen der Stadt Lazarevac und der Stadt Jülich. 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht daraufhin zustimmend wie folgt zur 
Kenntnis: 

Mit Schreiben vom 29.01.02 trägt Herr Josef Vosen der Stadt Jülich in seiner Funktion als 
Koordinator Städteprojektpartnerschaften Bundesrepublik Deutschland – Serbien/Montenegro 
eine Projektpartnerschaft mit der serbischen Stadt Lazarevac an. 

Konkret ist vorgesehen, dass eine Delegation von Führungskräften der Stadtverwaltung der 
Stadt Lazarevac zu einem Qualifizierungsworkshop für eine Woche nach Jülich kommt und  am 
Beispiel der Jülicher Verwaltung in Form von Vorträgen der zuständigen Amts-/Institutsleiter 
bzw. in Form von Besichtigungen in Aufbau und Ablaufstrukturen einer deutschen 
Kommunalverwaltung eingeführt werden. 

Ergänzend sind Exkursionen ins Forschungszentrum Jülich, ins Technologiezentrum Jülich, zur 
AGIT und zu einem der Tagebaue in der Region vorgehen. Das genaue Programm und der 
Termin sollen zwischen Herrn Vosen, der Jülicher Verwaltung und der Verwaltung von 
Lazarevac noch abgestimmt werden. 

Die Kosten für den Workshop werden sich auf ca. 9.000,00 € (für Flugkosten, Unterbringung 
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und Verpflegung, Dolmetscher etc.) belaufen; die Kosten werden auf Nachweis in voller Höhe 
durch das Auswärtige Amt übernommen; die Beteiligung der Stadt beschränkt sich somit auf die 
Gestellung der Referenten bzw. auf die ergänzende Betreuung der Gäste. 

Für den organisatorischen Ablauf hier vor Ort (Betreuung der Gäste, Organisation der 
Dolmetscher, Organisation von Transportmöglichkeiten etc.) arbeitet Herr Vosen mit der 
Bildungsgemeinschaft Rurland e.V. Düren zusammen. Die Bildungsgemeinschaft Rurland verfügt 
aus vergleichbaren Maßnahmen in der Region bereits über entsprechende Erfahrung in der 
Abwicklung und der Abrechnung dieser Workshops gegenüber dem Auswärtigen Amt. 

Weitere Maßnahmen über den vorgeschlagenen Workshop sind zunächst nicht vorgesehen.  

Die Verwaltung beabsichtigt, sich in der geschilderten Form in das Programm 
Städteprojektpartnerschaften einzubringen. 

8. Grundstücksverkäufe 
(Vorlagen-Nr.: 67/2002) 

Stadtverordneter Köhne bemerkt, dass die im Bericht dargestellten Informationen so für die 
Fraktionen nicht zu verwenden sind. Aussagekräftig wären Informationen über  

- die Anzahl der verkauften Grundstücke in den einzelnen Baugebieten,  
- der einenommene Kaufpreis einschließlich der Ablösung auf die Erschließung,  
- die Anzahl der Familien und Personen,die neu in das Baugebiet gezogen sind 
- die Herkunft der Familien und Personen, ob aus Jülich, den Nachbarkommunen oder  
 von weiter außerhalb 
- die Warteliste in den einzelnen Stadtteilen um festzustellen, welcher Bedarf besteht. 

Im Haupt- und Finanzausschuss herrscht Einvernehmen darüber, dass der Bericht über die 
Grundstücksverkäufe zukünftig die von Herrn Köhne vorgeschlagenen Informationen enthalten 
soll. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die nachfolgende Liste der in 2001 beschlossenen Grundstücksverkäufe wird wie folgt zur 
Kenntnis genommen: 

 
 
Grundstück 

 
Kaufpreis 

 
Bemerkungen 

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 329, groß 
358 qm, Plangrundstück Nr. 22 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                   32.936,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   24.702,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                2.957,08 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm                8.950,00 DM 
Vermessung                          1.791,11 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    1.480,66 DM 
insgesamt                                 72.816,85 DM 

 
Entscheidung vom 
04.04.2001 
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Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 330, groß 
358 qm, Plangrundstück Nr. 23 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                   32.936,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   24.702,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                2.957,08 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm               8.950,00 DM 
Vermessung                         1.791,11 DM 
Hausanschluss (Kanal)                   1.515,91 DM 
insgesamt                                72.852,10 DM 

 
Entscheidung vom 
04.04.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 322, groß 
437 qm, Plangrundstück Nr. 15 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm       40.204,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   30.153,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.609,62 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm             10.925,00 DM 
Vermessung                         2.186,36 DM 
Hausanschluss (Kanal)                      916,60 DM 
insgesamt                                 87.994,58 DM 

 
Entscheidung vom 
06.04.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 309, groß 
428 qm, Plangrundstück Nr. 2 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                   39.376,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   29.532,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.535,28 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm              10.700,00 DM 
Vermessung                          2.141,33 DM 
Hausanschluss (Kanal)                       669,82 DM 
insgesamt                                 85.954,43 DM 

 
Entscheidung vom 
06.04.2001 
 
Die Ehel. sind vom 
Ankauf 
zurückgetreten 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 308, groß 
447 qm, Plangrundstück Nr. 1 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm      41.124,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   30.843,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.692,22 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm              11.175,00 DM 
Vermessung                          2.236,39 DM 
Hausanschluss (Kanal)                       669,82 DM 
insgesamt                                 89.740,43 DM 

 
Entscheidung vom 
09.04.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 312, groß 
524 qm, Plangrundstück Nr. 5 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm       48.208,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   36.156,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                4.328,24 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm              13.100,00 DM 
Vermessung                          2.621,63 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    1.128,12 DM 
insgesamt                               105.541,99 DM 

 
Entscheidung vom 
10.04.2001 
 
Die Ehel. sind vom 
Ankauf 
zurückgetreten 

 
Baugebiet Jülich, Am Wasserwerk, 
Gemarkung Jülich, Flur 17 Nr. 168, groß 
525 qm, Plangrundstück Nr. 20 

 
Kaufpreis 250,00 DM/qm                131.250,00 DM 
Vorausl. Erschl. 45,00 DM/qm          23.625,00 DM 
Kanalanschluss 6,7875 DM/qm           3.563,44 DM 
Vorausl. Ausgl. 2,50 DM/qm               1.312,50 DM 
Vermessung                         2.709,21 DM 
Hausanschluss (Kanal)                      445,51 DM 
insgesamt                              162.905,66 DM 

 
Entscheidung vom 
12.04.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 310, groß 
453 qm, Plangrundstück Nr. 3 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                    41.676,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   31.257,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.741,78 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm               11.325,00 DM 
Vermessung                           2.266,41 DM 
Hausanschluss (Kanal)                        564,06 DM 
insgesamt                                  90.830,25 DM 

 
Entscheidung vom 
23.04.2001 
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Baugebiet Jülich, Victor-Gollancz-
Straße, Gemarkung Jülich, Flur 9 Nr. 
625, groß 388 qm, Plangrundstück Nr. 
12 

 
Kaufpreis 214,74 DM/qm                   83.319,12 DM 
Ablöse Erschl. 67,00 DM/qm   25.996,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.204,88 DM 
Vermessung                          2.019,11 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    2.096,44 DM 
insgesamt                               116.635,55 DM 

 
Entscheidung vom 
23.04.2001 
  

 
Baugebiet Jülich, Victor-Gollancz-
Straße, Gemarkung Jülich, Flur 9 Nr. 
587, groß 377 qm, Plangrundstück Nr. 
34 

 
Kaufpreis 214,74 DM/qm                    80.956,98 DM 
Ablöse Erschl. 67,00 DM/qm   25.259,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.114,02 DM 
Vermessung                          1.961,87 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    2.750,90 DM 
insgesamt                                114.042,77 DM 

 
Entscheidung vom 
25.04.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 315, groß 
360 qm, Plangrundstück Nr. 8 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                    33.120,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   24.840,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                2.973,60 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm                9.000,00 DM 
Vermessung                          1.801,12 DM 
Hausanschluss (Kanal)                       951,85 DM 
insgesamt                                 72.686,57 DM 

 
Entscheidung vom 
03.05.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 323, groß 
404 qm, Plangrundstück Nr. 16 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                    37.168,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   27.876,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.337,04 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm              10.100,00 DM 
Vermessung                          2.021,26 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    1.128,12 DM 
insgesamt                                 81.630,42 DM 

 
Entscheidung vom 
07.05.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 318, groß 
398 qm, Plangrundstück Nr. 11 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                    36.616,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   27.462,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                3.287,48 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm                9.950,00 DM 
Vermessung                          1.991,24 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    1.092,87 DM 
insgesamt                                 80.399,59 DM 

 
Entscheidung vom 
11.05.2001 
  

 
Grundstücksteilfläche Gemarkung 
Barmen, Flur 10 Nr. 417, ca. 63 qm 

 
Kaufpreis 106,00 DM/qm                    6.678,00 DM 

 
Entscheidung vom 
23.05.2001 

 
Grundstücksteilfläche Gemarkung 
Pattern, Flur 3 Nr. 397, ca. 12 qm  

 
Kaufpreis 150,00 DM/qm                   1.800,00 DM 

 
Entscheidung vom 
07.06.2001 

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg,  
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 311, groß 
453 qm, Plangrundstück Nr. 4 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                    41.676,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   31.257,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                 3.741,78 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm               11.325,00 DM 
Vermessung                            2.266,41 DM 
Hausanschluss (Kanal)                      3.560,63 DM 
insgesamt                                   93.826,82 DM 

 
Entscheidung vom 
21.06.2001 

 
Baugebiet Jülich, Victor-Gollancz-
Straße, Gemarkung Jülich, Flur 9 Nr. 
571, groß 433 qm, Plangrundstück Nr. 
19 

 
Kaufpreis 195,925 DM/qm   84.835,52 DM 
Ablöse Erschl. 83,75 DM/qm   36.263,75 DM 
Kanalanschluss 10,325 DM/qm             4.470,73 DM 
Vermessung                            2.253,29 DM 
Hausanschluss (Kanal)                      3.795,74 DM 
insgesamt                                 131.619,03 DM 

 
Entscheidung vom 
06.07.2001 
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Baugebiet Jülich, Victor-Gollancz-
Straße, Gemarkung Jülich, Flur 9 Nr. 
591, groß 352 qm, Plangrundstück Nr. 
38 

 
Kaufpreis 214,74 DM/qm                    75.588,48 DM 
Ablöse Erschl. 67,00 DM/qm   23.584,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                2.907,52 DM 
Vermessung                          1.831,77 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    3.157,18 DM 
insgesamt                               107.068,95 DM 

 
Entscheidung vom 
24.07.2001  

 
Baugebiet Jülich, Am Ellebach, 
Gemarkung Jülich, Flur 3 Nr. 778, groß 
569 qm, Plangrundstück Nr. 11 

 
Kaufpreis 346,74 DM/qm     197.295,66 DM 
Ablöse Erschl. 25,00 DM/qm    14.225,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                 4.699,94 DM 
Vermessung                            3.113,43 DM 
insgesamt                                 107.068,95 DM 

 
Entscheidung vom 
21.08.2001  
Hausanschluss 
(Kanal) muss selbst 
verlegt werden 

 
Baugebiet Barmen, Auenweg, 
Gemarkung Barmen, Flur 10 Nr. 427, 
groß 367 qm, Plangrundstück Nr. 67 

 
Kaufpreis 80,00 DM/qm                     29.360,00 DM 
Vorausl. Erschl. 45,00 DM/qm             16.515,00 DM 
Kanalanschluss 10,325 DM/qm              3.789,28 DM 
Vorausl. Ausgl. 6,00 DM/qm                 2.202,00 DM 
Vermessung                           1.439,53 DM 
Hausanschluss (Kanal)                     1.576,70 DM 
insgesamt                                  54.882,51 DM 

 
Entscheidung vom 
22.08.2001 
Errichtung von zwei 
Mietwohnungen 

 
Baugebiet Jülich, Victor-Gollancz-
Straße, Gemarkung Jülich, Flur 9 Nr. 
568, groß 535 qm, Plangrundstück Nr. 
61 

 
Kaufpreis 195,925 DM/qm  104.819,87DM 
Ablöse Erschl. 83,75 DM/qm   44.806,25 DM 
Kanalanschluss 10,325 DM/qm            5.523,88 DM 
Vermessung                          2.784,08 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    5.963,22 DM 
insgesamt                               163.897,30 DM 

 
Entscheidung vom 
04.09.2001 
Errichtung von drei 
Miet-
/Eigentumswohnung
en  
zurückgetreten 
01.10.01 

 
Baugebiet Jülich, Victor-Gollancz-
Straße, Gemarkung Jülich, Flur 9 Nr. 
568, groß 535 qm, Plangrundstück Nr. 
61 

 
Kaufpreis 195,925 DM/qm  104.819,87DM 
Ablöse Erschl. 83,75 DM/qm   44.806,25 DM 
Kanalanschluss 10,325 DM/qm             5.523,88 DM 
Vermessung                           2.784,08 DM 
Hausanschluss (Kanal)                     5.963,22 DM 
insgesamt                                163.897,30 DM 

 
Entscheidung vom 
04.10.2001 
Errichtung von Miet-
wohnungen  
 

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 321, groß 
358 qm, Plangrundstück Nr. 21 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm                    32.936,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   24.702,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                2.957,08 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm                8.950,00 DM 
Vermessung                          1.791,11 DM 
Hausanschluss (Kanal)                    1.445,41 DM 
insgesamt                                 72.781,60 DM 

 
Entscheidung vom 
13.11.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 316, groß 
360 qm, Plangrundstück Nr. 9 

 
Kaufpreis 92,00 DM/qm       33.120,00 DM 
Ablöse Erschl. 69,00 DM/qm   24.840,00 DM 
Kanalanschluss 8,26 DM/qm                2.973,60 DM 
Ablöse Ausgl. 25,00 DM/qm                9.000,00 DM 
Vermessung                          1.801,12 DM 
Hausanschluss (Kanal)                       951,85 DM 
insgesamt                                 72.686,57 DM 

 
Entscheidung vom 
29.11.2001 
  

 
Baugebiet Güsten, Prümer Weg, 
Gemarkung Güsten, Flur 3 Nr. 309, groß 
428 qm, Plangrundstück Nr. 2 

 
Kaufpreis 47,04 €/qm                     20.133,12 € 
Ablöse Erschl. 35,28 €/qm    15.099,84 € 
Kanalanschluss 4,22 €/qm                      1.806,16 € 
Ablöse Ausgl. 12,78 €/qm                      5.469,84 € 
Vermessung                            1.094,84 € 

 
Entscheidung vom 
20.12.2001 
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Hausanschluss (Kanal)                         342,47 €_ 
insgesamt                                   43.946,27 € 

 

9. Abwasserbeseitigungskonzept Jülich - Fortschreibung 2001 - 2012 
(Vorlagen-Nr.: 81/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Das Abwasserbeseitigungskonzept Jülich für die Jahre 2001 - 2012 wird wie folgt beschlossen: 

„Folgt Abwasserbeseitigungskonzept im Wortlaut gemäß Anlage 6 zu dieser 
Niederschrift!“ 

10. Hochwasserschutz in Altenburg 
hier: Anregung/Beschwerde Nr. 4/2002 
(Vorlagen-Nr.: 131/2002) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die Anregung/Beschwerde 4/2002 bezüglich Hochwasserschutz in Altenburg wird an den 
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss verwiesen. 

11. Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2002 
 
HHSt. 2.2300.94006 – Erweiterung Gymnasium (Seite 306) 

Über die Variante zur Erweiterung des Gymnasiums und der damit verbundenen Kostenfrage 
soll erst in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.04.2002 bzw. in der 
Stadtratssitzung am 25.04.2002 entschieden werden. 

Kämmereisachbearbeiter Kohnen stellt aus diesem Grund klar, dass im Haushalt dann 
zumindest die Kosten für die günstigste Variante eingesetzt werden müssen. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Bei der HHSt. 2.2300.94006 – Erweiterung Gymnasium wird ein Haushaltsansatz mit einem 
Betrag von 850.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.310.000 € 
eingerichtet. 
 
HHSt. 1.5710.????? – Bürgerantrag Maßnahmen Freibad (Seite 169) 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07.03.2002 wurde beschlossen, über den 
Bürgerantrag im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden. 

Im Haupt- und Finanzausschuss herrscht Einvernehmen darüber, den Antrag zur weiteren 
Beratung an den zuständigen Fachausschuss, dem Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, 
zu verweisen. 

Stadtverordneter Köhne stellt für die SPD-Stadtratsfraktion den Antrag, im Haushalt für 
eventuelle Maßnahmen einen Betrag von 3.000 € bereitzustellen.  
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Der Haupt- und Finanzausschuss lehnt diesen Antrag mit 7 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 
1 Stimmenthaltung ab. 
 
HHSt. 2.6300.94012 – Ausbau Johannesstraße (Seite 388) 

Der Ausbau der Johannesstraße im Stadtteil Güsten soll vorgezogen werden, da sich die Straße 
in einem schlechten Zustand befindet. Aus diesem Grunde sind Mittel in Höhe von 40.000 € und 
eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € im Haushalt bereitzustellen. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Für den Ausbau der Johannesstraße im Stadtteil Güsten wird im Haushalt bei HHSt. 
2.6300.94012 ein Betrag von 40.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
200.000 € bereitgestellt. 
 
HHSt. 2.6300.95038 – Endausbau Straße Zum Rosental (Seite 392) 

Für den Endausbau der Straße Zum Rosental im Stadtteil Welldorf sollen Mittel in Höhe von 
40.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € im Haushalt eingesetzt 
werden.  

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Für den Endausbau der Straße Zum Rosental im Stadtteil Welldorf wird im Haushalt bei HHSt. 
2.6300.95038 ein Betrag von 40.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
160.000 € bereitgestellt. 
 
HHSt. 2.6300.95009 – Endausbau Baugebiet Sandweg (Seite 390) 

Der Endausbau des Baugebietes Sandweg soll vorgezogen werden. Hierfür sind im Haushalt für 
die Planung Mittel in Höhe von 50.000 € und eine Verpflichtungser-mächtigung in Höhe von 
428.000 € bereitzustellen.  

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Für den Endausbau des Baugebietes Sandweg im Stadtteil Güsten wird im Haushalt bei HHSt. 
2.6300.95009 ein Betrag von 50.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
428.000 € bereitgestellt. 
 
HHSt. 2.6300.95015 – Endausbau Baugebiet Victor-Gollancz-Straße (Seite 390) 

Der Endausbau des Baugebietes Sandweg soll vorgezogen werden (s. HHSt. 2.6300.95009). 
Der Endausbau Baugebiet Victor-Gollancz-Straße wird aus diesem Grund verschoben. Die im 
Haushalt vorgesehenen Mittel in Höhe von 10.000 € und die Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 300.000 € können somit entfallen. 

 Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die im Haushalt bei HHSt. 2.6300.95015 vorgesehenen Mittel in Höhe von 10.000 € und die 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € werden auf 0 € reduziert. 
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HHSt. 2.2200.93503 – Klassencontainer Realschule (Seite 304) 

Für die Anschaffung eines Klassencontainers für die Realschule soll im Haushalt ein Betrag von 
85.000 € bereitgestellt werden. 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Für die Anschaffung eines Klassencontainers für die Realschule wird im Haushalt bei HHSt. 
2.2200.93503 ein Betrag von 85.000 € bereitgestellt. 

Weitere Änderungswünsche zum Haushalt werden nicht vorgebracht. 

Im Haupt- und Finanzausschuss herrscht Einvernehmen darüber, in der heutigen Sitzung keinen 
Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat zu fassen und die Angelegenheit insofern ohne 
Beschlussempfehlung an den Stadtrat passieren zu lassen. 

B. Nichtöffentlicher Teil 

Der Niederschrift sind als Anlagen beigefügt: 

1. Antrag der CDU-Stadtratsfraktion und der F.D.P.-Stadtratsfraktion zur Frage der Schulstandorte 
(TOP 3) 

2. Kostenaufstellung der SPD-Stadtratsfraktion zur Sanierung der Sonderschule und der Stadthalle 
(TOP 3) 

3. Änderung der Musikschulordnung – Schulgeld (TOP 5) 

4. Änderung der Musikschulordnung – Instrumentenmiete (TOP 5) 

5. Zeitplan zur Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft (TOP 6) 

6. Abwasserbeseitungskonzept Jülich (TOP 9) 

7. Änderungsliste zum Haushalt (TOP 11) 


















































